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L 11 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 14.11.2023 

Warum lässt der Senat Fördermittel des Bundes für die Wärmeplanung 
liegen? 

Anfrage für die Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) 

A. Problem

Die Fraktion der CDU hat für die Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) 
folgende Anfrage an den Senat gestellt: 

Wir fragen den Senat: 
1) Aus welchen Gründen hat der Senat für Bremen anders als die Stadt-

gemeinde Bremerhaven auf einen Antrag auf Fördermittel des Bundes für ein
Gutachten zur Wärmeplanung („Gebiete für Fern- und Nahwärmeversorgung:
Räumliche Abgrenzung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung“) verzichtet?

2) Wie stellt sich der zeitliche Ablauf des Beschlusses, der Ausschreibung und
der Vergabe des Gutachtens dar im Hinblick auf die zeitliche Verfügbarkeit der
Fördermittel des Bundes?

3) Inwieweit ist dieses Vorgehen, bremische finanzielle Mittel einzusetzen,
obwohl eine Finanzierung aus Fördermitteln des Bundes hätte erfolgen
können, aus Sicht des Senats mit dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit gemäß § 7 Landeshaushaltsordnung vereinbar?

B. Lösung
Auf die vorgenannte Anfrage wird dem Senat folgende Antwort vorgeschlagen:
Zu 1)  
Nach den Empfehlungen der Enquetekommission „Klimaschutzstrategie für das Land 
Bremen“ soll die Wärmeplanung für Bremen in 2025 vorliegen. Die Bremische 
Bürgerschaft (Landtag) hat den Senat aufgefordert, sich die Vorschläge der 
Enquetekommission zu eigen zu machen und sich konsequent für die Umsetzung 
einzusetzen. Aufgrund einer großen Zahl von Anträgen war die Bewilligung von 
Fördermitteln des Bundes für die Wärmeplanung nach den zum damaligen Zeitpunkt 
vorliegenden Informationen mit langen Bearbeitungszeiten verbunden. Die 
damaligen Förderbestimmungen der Kommunalrichtlinie des Bundes sahen zudem 
vor, dass die Zuschlagserteilung für ausgeschriebene Leistungen erst nach 
Bewilligung der Zuwendung durch den Bund erfolgt. Die Vergabe des 
Gutachtenauftrages hätte somit erst nach Förderbewilligung und damit zu einem 



späteren Zeitpunkt erfolgen können. Um die Wärmeplanung bis zum vorgesehenen 
Zeitpunkt fertigstellen zu können, wurde auf die Beantragung verzichtet. 
 
 
Zu 2) 
Die Vorlage „Beschluss über einen Mittelrahmen für externe Beratungen und 
Gutachten im Zusammenhang mit der Wärmeplanung“ wurde den zuständigen 
Gremien im Herbst 2022 vorgelegt. Die Vorlage wurde am 27.09.2022 vom Senat, 
am 05.10.2022 von der zuständigen Fachdeputation und am 07.10.2022 vom 
Haushalts- und Finanzausschuss beschlossen. 
Die Angebotsanfrage für den Gutachtenauftrag „Gebiete für Fern- und 
Nahwärmeversorgung: Räumliche Abgrenzung und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung“ 
wurde nach Abschluss der konzeptionellen Vorarbeiten sowie der Erstellung und 
Abstimmung der Leistungsbeschreibung am 28.02.2023 versandt. Die 
Auftragsvergabe erfolgte am 28.04.2023. 
 
 
Zu 3) 
Die Landeshaushaltsordnung und die Verwaltungsvorschriften dazu konkretisieren 
die Bestimmung wie folgt: Nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist die 
günstigste Relation zwischen dem verfolgten Zweck und den einzusetzenden Mitteln 
anzustreben. Dem Sparsamkeitsprinzip wird danach entsprochen, wenn ein 
bestimmtes Ergebnis mit einem möglichst geringen Einsatz von Mitteln erreicht wird.  
 

Im Falle einer Beantragung von Fördermitteln des Bundes wäre das anzustrebende 
Ergebnis „Vorliegen einer Wärmeplanung in 2025“ nach Einschätzung des 
zuständigen Fachressorts nicht erreichbar gewesen.  

C. Alternativen 
Werden nicht vorgeschlagen. 

D. Finanzielle/ Personalwirtschaftliche Auswirkungen/Genderprüfung 
Die Beantwortung der Anfrage hat keine finanziellen, personalwirtschaftlichen oder 
genderrelevanten Auswirkungen. 

E. Beteiligung / Abstimmung 
Die Abstimmung mit dem Senator für Finanzen ist erfolgt. 

F. Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichung nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
Geeignet nach Beschlussfassung im Senat. Einer Veröffentlichung über das zentrale 
elektronische Informationsregister steht nichts entgegen. 

G. Beschluss 
Der Senat stimmt entsprechend der Vorlage der Senatorin für Umwelt, Klima und 
Wissenschaft vom 13.11.2023 einer mündlichen Antwort auf die Anfrage der CDU-Fraktion in 
der Fragestunde der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) zu. 
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